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werden. Die Erschließung und Bedienung mit Verkehrs-, 
Versorgungs- und Entsorgungsleistungen sind mit der 
angestrebten Entwicklung in Einklang zu bringen. In 
einer für die Bevölkerung zumutbaren Entfernung sollen 
zentrale Orte mit den zugehörigen Einrichtungen geför
dert werden.

3. In Gebieten, in denen die Lebensbedingungen in ihrer 
Gesamtheit im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt 
wesentlich zurückgeblieben sind oder ein solches Zurück
bleiben zu befürchten ist, sollen die Lebensbedingungen 
der Bevölkerung, insbesondere die Erwerbsmöglichkeiten, 
die Wohnverhältnisse, die Umweltbedingungerj sowie die 
Verkehrs-, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, 
allgemein verbessert werden; technologische Entwicklun
gen sind verstärkt zu nutzen.

4. Die Leistungskraft des Zonenrandgebietes ist bevorzugt 
mit dem Ziel zu stärken, daß in allen seinen Teilen 
Lebensbedingungen sowie eine Wirtschafts- und Sozial
struktur geschaffen werden, die denen im gesamten 
Bundesgebiet mindestens gleichwertig sind. Die Bil- 
dungs-, Kultur-, Verkehrs-, Versorgungs- und Verwal
tungseinrichtungen sind vordringlich zu schaffen.

5. In Verdichtungsräumen mit gesunden Lebensbedingun
gen sowie ausgewogener Wirtschafts- und Sozialstruktur 
sollen diese Bedingungen und Strukturen sowie die 
Funktionen dieser Räume als Wohn-, Wirtschafts- und 
Dienstleistungszentren gesichert werden.
Soweit in Verdichtungsräumen durch Luftverunreini
gungen, Lärmbelästigungen, Überlastungen der Verkehrs
netze und andere nachteilige Auswirkungen der Verdich
tung ungesunde Lebensbedingungen oder unausgewogene 
Wirtschafts- und Sozialstrukturen bestehen oder deren 
Entstehen zu befürchten ist, sollen Maßnahmen zur 
Strukturverbesserung ergriffen werden. Bei diesen Maß
nahmen sind die die Verdichtungsräume umgebenden 
Teilräume mit einzubeziehen. Insbesondere ist auf die 
Verbesserung der Verkehrs- und Wohnverhältnisse und 
auf den Ausbau von Dienstleistungs- und anderen Ver
sorgungs- und Entsorgungseinrichtungen hinzuwirken. 
Freiräume für die Naherholung und für den ökologischen 
Ausgleich sollen gesichert werden.
Art und Umfang dieser Maßnahmen sollen die Verwirk
lichung der Grundsätze nach den Nummern 1 bis 4 und 
6 in den anderen Gebieten nicht beeinträchtigen.

6. Für ländliche Räume ist eine ausreichende Bevölkerungs
dichte anzustreben, die gewachsene Siedlungsstruktur 
möglichst zu erhalten sowie auf die angemessene Aus
stattung mit Dienstleistungs-, öffentlichen Verkehrs- und 
anderen Versorgungseinrichtungen auch bei rückläufigen 
Bevölkerungszahlen hinzuwirken. Eine wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit mit ausreichenden und qualifizierten 
Ausbildungs- und Erwerbsmöglichkeiten, auch außerhalb 
der Land- und Forstwirtschaft, ist anzustreben.
Die Funktionen dieser Räume als Standort der land- und 
forstwirtschaftlichen Produktion, als Wohn- und Wirt
schaftsstandort sowie als naturnahe Erholungs- und 
Feriengebiete sollen gesichert und verbessert werden. Für 
die Erhaltung und Stärkung der ökologischen Funk
tionen ist Sorge zu tragen.

7. Es sind die Voraussetzungen dafür zu schaffen oder zu 
sichern, daß die land- und forstwirtschaftliche Boden
nutzung durch die Landwirtschaft als bäuerlich struktu
rierter, leistungsfähiger Wirtschaftszweig erhalten bleibt 
und zusammen mit einer leistungsfähigen Forstwirtschaft 
dazu beiträgt, die natürlichen Lebensgrundlagen zu 
schützen sowie die Kulturlandschaft zu erhalten und zu 
gestalten.
Die flächengebundene, bäuerliche Landwirtschaft ist in 
besonderem Maße zu schützen und hat Vorrang vor in 
anderen Formen ausgeübter Landwirtschaft. Für die 
land- oder forstwirtschaftliche Nutzung gut geeignete 
Böden sind in ausreichendem Umfang zu erhalten. Bei 
einer Änderung der Bodennutzung sollen ökologisch 
verträgliche Nutzungen angestrebt werden.

8. Für den Schutz, die Pflege und Entwicklung von Natur 
und Landschaft, insbesondere des Naturhaushalts, des 
Klimas, der Tier- und Pflanzenwelt sowie des Waldes, 
für den Schutz des Bodens und des Wassers, für die Rein
haltung der Luft sowie für die Sicherung der Wasserver
sorgung, für die Vermeidung und Entsorgung von 
Abwasser und Abfällen und für den Schutz der Allge
meinheit vor Lärm ist zu sorgen. Dabei sind auch die 
jeweiligen Wechselwirkungen zu berücksichtigen. Für die 
sparsame und schonende Inanspruchnahme der Natur
güter, insbesondere von Wasser, Grund und Boden, ist zu 
sorgen.

9. Den Erfordernissen der vorsorgenden Sicherung sowie 
der geordneten Aufsuchung und Gewinnung 'von Roh
stoffvorkommen soll Rechnung getragen werden.

10. Die Erfordernisse der zivilen und militärischen Verteidi
gung sind zu beachten.

11. Die landsmannschaftliche Verbundenheit sowie die ge
schichtlichen und kulturellen Zusammenhänge sollen 
berücksichtigt werden. Auf die Erhaltung von Kultur- 
und Naturdenkmälern ist zu achten.

12. Den Bedürfnissen der Menschen nach Erholung in Natur 
und Landschaft sowie nach Freizeit und Sport soll durch 
die Sicherung und umweltverträgliche Ausgestaltung 
geeigneter Räume und Standorte Rechnung getragen 
werden.

(2) Die Länder können weitere Grundsätze aufstellen, 
soweit diese dem Absatz 1 und dem § 1 nicht widersprechen.

(3) Die Grundsätze sind von den in § 3 genannten Stellen 
im Rahmen des ihnen zustehenden Ermessens gegeneinander 
und untereinander nach Maßgabe des § 1 abzuwägen.

§3
Geltung der Grundsätze

(1) Die Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 3 sowie die auf 
Grund des § 2 Abs. 2 aufgestellten Grundsätze gelten 
unmittelbar für die Behörden des Bundes, die bundes
unmittelbaren Planungsträger und im Rahmen der ihnen 
obliegenden Aufgaben für die bundesunmittelbaren Körper
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts bei 
Planungen und sonstigen Maßnahmen, durch die Grund und 
Boden in Anspruch genommen oder die räumliche Entwick
lung eines Gebietes beeinflußt wird (raumbedeutsame 
Planungen und Maßnahmen).

(2) Die Grundsätze des § 2 gelten unmittelbar für die 
Landesplanung in den Ländern. In den Ländern Berlin, 
Bremen und Hamburg gelten die Grundsätze des § 2 Abs. 1 
für die Flächennutzungspläne nach § 5 des Baugesetzbuchs. 
Aufgaben und Zuständigkeiten der Landesplanung bestim
men sich mit der Maßgabe nach Landesrecht, daß sich die 
Wirkung der Programme und Pläne nach § 5 Abs. 1 auch auf 
die raum wirksamen Investitionen erstreckt. Weitergehende 
landesrechtliche Vorschriften über die Geltung der Grund
sätze, die Aufgaben und die Zuständigkeiten der Landes
planung bleiben unberührt.

(3) Die Grundsätze des § 2 Abs. 1 und 2 haben dem einzelnen 
gegenüber keine Rechtswirkung.

§4
Verwirklichung der Grundsätze

(1) Der für die Raumordnung zuständige Bundesminister 
wirkt unbeschadet der Aufgaben und Zuständigkeiten der 
Länder auf die Verwirklichung der Vorschriften des § 2 hin, 
insbesondere durch Abstimmung der raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen nach § 3 Abs. 1 einschließlich des 
Einsatzes der raumwirksamen Investitionen. Er stellt die 
langfristigen und großräumigen raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen nach § 3 Abs. 1 zusammenfassend dar.

(2) Die Bundesregierung hat darauf hinzuwirken, daß die 
juristischen Personen des Privatrechts, an denen der Bund


